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Allgemeine Mietbedingungen 
der AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH 

 

1 Dauer des Mietverhältnisses 

1.1 Das Mietverhältnis beginnt mit dem Tag der vertraglich vereinbarten Übergabe des 
Mietobjektes. 

1.2 Es endet mit dem Tag der vollständigen Rückgabe des Mietobjektes an den Vermieter und 
der Gegenzeichnung des Rückgabeprotokolls durch den Mieter. Ist laut Rückgabeprotokoll 
bei der Rückgabe des Mietobjektes dieses beschädigt, mit Mängeln behaftet oder in 
wartungsbedürftigem Zustand, so verlängert sich die Mietzeit um die Dauer der zur 
Behebung des vorbezeichneten Zustandes erforderlichen Reparatur und Wartungsarbeiten. 
Werden Schäden, Mängel oder Wartungsbedürftigkeit erst in einem späteren Zeitpunkt 
festgestellt, so verlängert sich die Mietzeit dann um die Dauer der zur Behebung 
erforderlichen Reparatur und Wartungsarbeiten, wenn vom Vermieter nachgewiesen ist, 
dass die Schäden, Mängel oder Wartungsbedürftigkeit vom Mieter zu vertreten ist. 
 

2 Pflichten des Mieters 

2.1 Der Mieter ist verpflichtet, das Mietobjekt bestimmungsgemäß und fachgerecht einzusetzen. 
Bedienungs- und Wartungsanleitungen sind vom Mieter unbedingt zu beachten. 

2.2 Die Gefahr des zufälligen Unterganges, des Verlustes, der Verschlechterung, der vorzeitigen 
Abnutzung sowie der Beschädigung trägt der Mieter. Der Mieter hat die Pflicht, sämtliche 
während der Mietdauer notwendig werdenden Reparatur- und Wartungsarbeiten auf seine Kosten 
fachgerecht auszuführen bzw. ausführen zu lassen. 

2.3 Dem Mieter ist es untersagt, das Mietobjekt zu verleihen, weiterzuvermieten oder Rechte aus 
diesem Vertrag an Dritte abzutreten. In Fällen der Beschlagnahmung, der Pfändung oder der 
sonstigen Geltendmachung von Ansprüchen seitens Dritter bezüglich des Mietobjekts ist der Mieter 
verpflichtet, den Dritten auf das Eigentum des Vermieters aufmerksam zu machen und den 
Vermieter unverzüglich über diese Maßnahmen in Kenntnis zu setzen. Der Mieter hat die Pflicht, 
die Kosten zu tragen, die für die Wiedererlangung des Mietobjektes von Dritten anfallen. 

2.4 Die Transportfähigkeit des Transportgutes via Vakuumhebegerät ist durch den Mieter 
sicherzustellen bzw. durch den Mieter beim Hersteller des Transportgutes zu erfragen. Der 
Vermieter haftet nicht für entstehende Schäden am Transportgut. 

 
3 Rückgabe des Mietobjektes 

3.1 Bei Rückgabe des Mietobjektes erfolgt eine unverzügliche Überprüfung des 
Mietobjektes. Der Zustand des Mietobjektes wird in einem vom Vermieter und Mieter 
zu unterzeichnenden Rückgabeprotokoll festgehalten. Werden bei dieser Überprüfung 
Schäden, Mängel oder Wartungsbedürftigkeit des Mietobjektes festgestellt, so ist der 
Mieter verpflichtet die Kosten für die erforderlichen Reparatur und Wartungsarbeiten zu 
tragen. Für die Dauer dieser Arbeiten verlängert sich das Mietverhältnis entsprechend 
Ziffer I + II. 

3.2 Werden Schäden, Mängel oder Wartungsbedürftigkeit des Mietobjektes zu einem 
späteren Zeitpunkt festgestellt, so ist der Mieter dann verpflichtet die Kosten für die 
erforderliche Reparatur und Wartungsarbeiten zu tragen, wenn nachgewiesen ist, das 
der Mieter diese Schäden, Mängel oder Wartungsbedürftigkeit zu vertreten hat. 

3.3 Die Haftung für das Mietobjekt geht nach Verlassen des Hauses AERO-LIFT auf den Mieter 
über. 

3.4 Ist die Rückgabe des Mietobjektes unmöglich geworden oder sind die Beschädigungen 
bzw. Mängel des Mietobjektes nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßigem 
Aufwand behebbar, so ist der Mieter verpflichtet, Schadensersatz in Höhe des auf den 
Zeitpunkt vor Eintritt des Unterganges oder der Verschlechterung bezogenen Zeitwertes 
des Mietobjektes, mindestens jedoch 75% des Neuwertes zu bezahlen. 

3.5 Die Geltendmachung darüber hinausgehender Schadensersatzansprüche bleibt dem 
Vermieter vorbehalten. 
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4 Berechnung des Mietpreises 

4.1 Der Gesamtmietpreis ergibt sich als Faktor des vereinbarten Tagesmietpreises und der 
jeweiligen auf Tage bezogenen Mietdauer. Zusätzlich berechnen wir sowohl für den Hin- als 
auch für den Rücktransport jeweils einen vollen Tagessatz. 

4.2 Soll das Gerät innerhalb 1-2 Werktagen verschickt werden, wird ein Expresszuschlag in 
Höhe von € 200,- zzgl. der gesetzlichen MwSt. fällig. 
 

5 Zahlung des Mietpreises 

5.1 Die Endabrechnung des Mietpreises erfolgt bei Rückgabe des Mietobjektes. 
5.2 Der Vermieter ist berechtigt, jeweils zum Monatsende Zwischenabrechnungen für den 

betreffenden Monat zu erstellen. Der Mieter hat die Pflicht, diese Zwischenrechnungen 
bis spätestens zum 10. des folgenden Monats zu begleichen. Die bezahlten 
Zwischenrechnungen werden auf die Endabrechnung angerechnet. 

5.3 Der sich aus der Endabrechnung ergebende Zahlungsbetrag ist bei Rückgabe des 
Mietobjektes ohne Abzüge sofort zur Zahlung fällig. 

5.4 Vom Mieter zu übernehmende Kosten für nach Rückgabe des Mietobjektes 
erforderliche Reparatur- und Wartungsarbeiten werden dem Mieter vom Vermieter 
zusammen mit den vom Mieter zu übernehmenden weiteren Mietkosten für die Dauer 
dieser Arbeiten gesondert in Rechnung gestellt. 

5.5 Im Verzugsfalle ist der Vermieter berechtigt Verzugszinsen in Höhe der von ihm selbst zu 
bezahlenden Kreditkosten mindestens aber 3 % über dem jeweiligen Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank zu berechnen. 

 
6 Kündigung des Vertragsverhältnisses 

6.1 Der Vermieter ist zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses berechtigt, sofern 
- der Mieter mit seinen Zahlungsverpflichtungen bezüglich der Zwischenrechnung oder 

eines sonstigen zwischen Vermieter und Mieter bestehenden Rechtsverhältnisses 
länger als 10 Tage im Rückstand ist. 

- die Zahlungsunfähigkeit des Mieters festgestellt oder über sein Vermögen die Eröffnung 
des Vergleichs- oder Konkursverfahrens beantragt wird. 

- der Vermieter die aus diesem Vertrag folgenden Verpflichtungen verletzt. 
6.2 Der Mieter ist verpflichtet, die aus der Kündigung entstehenden Schäden zu ersetzen. 
6.3 Kündigt der Mieter den Vertrag vor Beginn des Mietverhältnisses, so wird eine Stornogebühr 

in Höhe von € 200,- zzgl. der gesetzlichen MwSt. fällig. 
 
7 Schlussbestimmungen 

7.1 Das Rückgabeprotokoll sowie die Übernahmebestätigung sind Bestandteile des 
vorstehenden Mietvertrages. 

7.2 Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen zu diesem Mietvertrag bedürfen der 
Schriftform. 

7.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird 
die Gültigkeit der übrigen Regelungen hiervon nicht berührt. 

7.4 Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Vermieters, diese sind dem 
Mieter bekannt. 

7.5 Erfüllungsort ist der Firmensitz des Vermieters. 
 
 
Binsdorf, den             
Ort, Datum                  Unterschrift des Vermieters 

 
 
 
 
 
             
Ort, Datum        Stempel / Unterschrift des Mieters 
 


